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1577 [Mai 22 . ] Mittwoch nach Exaudi A
URKUNDE1 BETREFFEND DIE BEREINIGUNG DER GRENZEN ZWISCHEN DEN

GRAFSCHAFTEN TOGGENBURG UND UZ NACH

2
Melchior Kyd, Ratsherr von Schwyz und "Elter Landtvogt im Gaster " ,
Ludwig Wichser , Statthalter von Glarus , sowie Balthasar Kubli,

2
zur Zeit Landvogt der Grafschaft Uznach , als Vertreter von
Schwyz und Glarus einerseits und Ulrich Büeler , genannt Bilgeri,
zur Zeit Ammann im Untern Amt der Grafschaft Toggenburg , Jakob
Graf , Landschreiber daselbst und Matthias Spedier , Schreiber zu
Wattwil , als Abgeordnete von Abt Joachim [Opfer ] von St . Gallen
anderseits , geben bekannt , dass seit undenklicher Zeit "die Landt-
marchung und Entscheidung EntztMschent beeden Graf/schafften Toggenburg und
Utznacht Nie emeüweret worden, -dardurch dieselben dermaa-sen in abgang
kommen, das schier Zum theill Niemandts meer grundtlichen . . . wüssen mögen,
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wo die Märchen und Entscheidungen hin und wider Zeigen und gan söllind " .
Aus diesem Grunde hätten sich denn in letzter Zeit des öftern

Streitigkeiten ergeben . Deshalb seien sie , die obgenannten Per¬
sonen , von ihren Obrigkeiten beauftragt worden , die Märchen zwi¬
schen dem Toggenburg und der Herrschaft Uznach zu bereinigen . In
der Folge hätten sie sich denn heute an jene Orte begeben , wo
die ersten Grenzstreitigkeiten ausgebrochen seien . Daselbst hät¬
ten sie sich die einschlägigen Dokumente vorlesen lassen und bei
jenen Grenzabschnitten , wo die Grenzsteine noch zu sehen gewesen
seien , einen Augenschein vorgenommen . Im weitern hätten sie in
dieser Sache alte , ehrbare Leute aus beiden Herrschaften ange¬
hört . Dies getan , hätten sie folgende Beschlüsse gefasst : Es sol¬
le das am Montag nach Verena [ 2 . September ] 1471 von Obmann Pere-
grin Steiner , Schultheiss von Rapperswil , Hans Gugelberg aus der
March , Hans Hug aus dem Gasterland , ferner den "Zugesetzten"  Al-
brecht Miles , Landvogt der Grafschaft Toggenburg , und Jakob Hu¬
ber , Schultheiss von Lichtensteig , gefällte Urteil , worin der
Grenzverlauf vom Regelstein bis hin zum Hintern Rotstein be¬
schrieben werde , in Kraft bleiben.
Weil sich aber immer wieder wegen der Wasserrunse , "so uff beiden
seiten des bildheüslins uff der Lad 3 so da staht an der Landtstraass 3 Zwü-

schent des Wencken Lad und Heinis ab der Lad hoffe hinlaufft" 3 Streit ge¬

geben habe , sei entschieden worden , "das der Runs und wasserfluss , so
enet dem bildheüsli gegen der Graffschafft Utznacht . . . hinablaufft 3 disorhts

{als ] die Rechte Landtsmarch . . . obbenampeter beider Graffschafften . . . er-

khendt seyn solle y und darnach demselben wasserruns hinauf der . schluecht nach

biss zu oberst auf die Höchin 3 volgents der höchi nach bis auf den hinderen

Rottenstein 3 wie dan vorangezeigte brieff und Sigel inhaltendt " .

Weil aber über den weitern Verlauf weder Brief und Siegel , "auch
kein grundtliche Eigenschafft oder Zeichen Zubefinden gsin" 3 habe man sich

dahin geeinigt , dass sich die Grenze vom Hintern Rotstein zu ei¬
nem steinernen Markstein , den "wir auf der Thweralpp [ Gern. Wattwil]
unden am Rein gegen der Graffschaf ft Utznacht gesetzt habend" 3 hinziehe

und von dort "dem graut und Eggstein nach"  hinauf zur an die Twer-
alp angrenzenden Chrüzegg zu einer Rottanne , "darin wir zu beiden
Seithen Creütz hauwen und zu besserer bestetnus ein Steinene March darzuset¬

zen lassen 3 danethin us selben March sol es Zeigen der Höchi und Eggen nach



im kameggshöchi [ Chccnrn? ] und Eggen nach in schwindelberg [ Schindelberg ] und

von dannen in hoahen tägelsperg [ Dägelsberg ] alles der Höchi und Eggen nach . "

Als sie , die am Anfang Genannten , ihren Obrigkeiten [neben dem

Abt von St . Gallen die Landammänner und Räte von Schwyz und Gla¬

rus ] diesen Grenzbeschrieb vorgelegt , hätten diese ihre Zustim¬

mung dazu gegeben . Um dies zu bekräftigen , hätten der Abt von
St . Gallen sowie Glarus und Schwyz ihre Sekretsiegel auf die

drei gleichlautenden Urkunden anbringen lassen.

1 ) Eines der Originale liegt unter Signatur BB2 A69 im Stiftsarahiv St . Gal¬
len . Dort liegen auch zwei identische Klosterdrucke der Urkunde aus dem
17 . Jahrhundert : Bd . 93 S . 84f und Bd . 79 , S . 38f . Freundliche Mitteilung
von Stiftsarchivar Dr . Werner Vogler ., St . Gallen.

2 ) Ein Kyd war laut Listen in den EA nie Landvogt im Gasterland ; Kubli hin¬
gegen erscheint erst 1580 - 82 als Landvogt von Uznach.
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